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	Betriebsanweisung
gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1

	
	Futtermischwagen/Futterverteilwagen

	
	

	Gefahren für den Menschen

	
· Angefahren- bzw. Überrolltwerden
· Gefährdungen durch das Schneiden an Werkzeugen
· Gefährdungen durch automatisch anlaufende Werkzeuge (z. B. Mischbehälter, Zuführschnecken, Austragsvorrichtung)
· Gefährdungen durch Quetsch-, Scher-, Fang- und Einzugsstellen
· Sturz in den Behälter bzw. vom Aufstieg
· Gefährdungen durch das Arbeiten unter angehobenen Lasten
· Staubbelastung
· Lärm
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		Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln
	

	
· Vor Inbetriebnahme Funktion und Vollständigkeit der Sicherheits- und Schutzeinrichtungen kontrollieren.
· Vor jeder Inbetriebnahme kontrollieren, dass sich keine Person im Mischbehälter befindet.
· Im Arbeits- und Fahrbereich des Futtermischwagens sind Sicherheitsschuhe zu tragen.
· Rückfahrkamera installieren und verwenden.
· Kontrolle des Gefahrenbereiches, Aufenthalt von Personen ist untersagt.
· Zum Entfernen der Schnüre/Netze an Großballen nicht auf den Futtermischwagen steigen.
· Bedienung nur durch unterwiesene sowie geistig und körperlich geeignete Personen.
· Auf Warnsignale des Futtermischwagens achten.
· Nicht in den Mischbehälter einsteigen.
· Mischergebniskontrolle nur vom vorhandenem Aufstieg aus kontrollieren.
· Scharfe Teile bei Reparaturarbeiten abdecken.
· Schnittschutzhandschuhe tragen.
· Betriebsanleitung beachten.
· Fenster und Türen der Kabine geschlossen halten, ggf. Gehörschutz tragen.

	

	Verhalten bei Störungen

	
· Bei Störungen den Kraftantrieb abstellen ggf. Gelenkwelle trennen.
· Vor dem Beheben von Störungen den Antrieb abstellen und gegen irrtümliches Ingangsetzen sichern.
· Zündschlüssel abziehen.
· Vorgesetzte informieren.
· Entstörungsarbeiten dürfen nur von fachkundigen Personen durchgeführt werden.


		Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe
	Notruf 112

	Standort Telefon:
     
	Ersthelfer:
     
	Standort Verbandkasten:
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· Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern, eigene Sicherheit beachten!
· Notruf veranlassen (112)!
· Maschine abschalten und Verletzten ggf. aus dem Gefahrenbereich retten!
· Erste Hilfe leisten!
· Vitalfunktionen prüfen und lebensrettende Maßnahmen (Seitenlage, Wiederbelebung usw.) einleiten.
· Bei bedrohlichen Blutungen: Verletztes Körperteil wenn möglich hochhalten und Blutung stillen (Tuch auf die Wundstelle drücken, ggf. Druckverband anlegen). 


	Instandhaltung

	
· Reparaturen, Wartungsarbeiten und Kontrollen dürfen nur von hiermit beauftragten Personen durchgeführt werden. Bei allen Arbeiten den Futtermischwagen bzw. Schlepper abstellen und gegen irrtümliches Ingangsetzen sichern.
· Beim Wiederingangsetzen dürfen sich keine Personen im Gefahrenbereich aufhalten.
· Persönliche Schutzausrüstung tragen.


	Ort:	Datum:
     	          
	Unterschrift Verantwortlicher:

	Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen.
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